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St.Gallerstrasse – Einführung Tempo 60

Verkehrsanordnung 
St.Gallerstrasse

Das Polizeikommando verfügt in An-
wendung von Art. 3 und 32 SVG (SR 
741.01), Art. 4a VRV (SR 741.31) und 
Art. 107 und Art. 108 SSV sowie Art. 
19 Abs. 1 und Art. 25 EV zum SVG 
(sGS 711.1) folgende Verkehrsanord-
nung:

Züberwangen, Langensteig, 
St.Gallerstrasse, (Kantonsstrasse 
Nr. 7), Abschnitt Schulstrasse bis 
Alte Steigstrasse

Herabsetzung der Höchstgeschwin-
digkeit von 80 km/h (allgemeine 
Höchstgeschwindigkeit Ausserorts) 
auf «Höchstgeschwindigkeit 60 
km/h» (2.30)

Rechtsmittel: Gegen diese Verfügung 
kann innert 14 Tagen Rekurs an das 
Sicherheits- und Justizdepartement, 
Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen, 
erhoben werden. Zur Erhebung des 
Rekurses ist berechtigt, wer an der 
Änderung oder Aufhebung der Ver-
fügung ein eigenes schutzwürdiges 
Interesse dartut (Art. 45 VRP).

Die Sicherheit für alle Verkehrs-
teilnehmer zu erhöhen ist dem 
Gemeinderat ein grosses An-
liegen. Auf der St.Gallerstrasse 
zwischen Zuzwil und Wil ereig-
neten sich auch schon Unfälle. 
Mit der Herabsetzung auf Tem-
po 60 zwischen der Einmündung  
Schulstrasse und der Langensteig 
macht der Kanton nun einen er-
sten Schritt.

Heute gilt auf der St.Gallerstrasse 
grundsätzlich die Höchstgeschwindig-
keit von 80 km/h. Nur auf dem Ab-
schnitt vor und nach der Einmündung 
in die Schulstrasse bei Züberwangen 
muss das Tempo auf 60 km/h gedros-
selt werden. Die St.Gallerstrasse ist eine 
Kantonsstrasse, weshalb der Gemein-
derat vor rund einem Jahr dem zustän-
digen Strassenkreisinspektorat Gossau 
das Gesuch stellte, die Tempo-60-Stre-
cke in Richtung Wil bis auf die Höhe der 
alten Steigstrasse zu verlängern.

Zustimmung Kanton
Das Strasseninspektorat beantragte die 
Temporeduktion bei der Kantonspolizei 
St.Gallen. Diese stimmte dem Antrag 

zu und erlässt nun die entsprechende 
Verkehrsanordnung (siehe Kasten). Die 
Herabsetzung der Höchstgeschwindig-
keit erhöht die Sicherheit bei der Kreu-
zung St.Galler-, Kirch- und Rütistrasse. 
Die Kreuzung wird einerseits von den 
Anwohnerinnen und Anwohnern aus 
Züberwangen, andererseits von Post-
autos und Lastwagen rege genutzt. 
Wer bereits einmal während Stosszeiten 
an der Kreuzung stand, weiss: Es kann 
eine Weile dauern, bis eine geeignete 
Lücke zum «Einfädeln» entsteht. Auf-
grund der heute zulässigen Geschwin-
digkeit und dem dichten Verkehr redu-
ziert kaum eine Automobilistin oder 
ein Automobilist das Tempo auf der 
langen Geraden. Dies erschwert den 
Postauto- und Lastwagenlenkern zu-
sätzlich die Einfahrt von der Kirchstras-
se in die St.Gallerstrasse Richtung Wil, 
weil sie ihre Fahrzeuge weniger schnell 
beschleunigen können. Dies kann zu 
gefährlichen Situationen für alle Ver-
kehrsteilnehmer führen. Zusätzlich wird 
auch die Fahrplanstabilität für den öf-
fentlichen Verkehr beeinträchtigt.

Projekt Kreisel pendent
Der Gemeinderat deponierte beim 

kantonalen Tiefbauamt mehrmals das 
Anliegen, den Knoten St.Galler- /Kirch- 
und Rütistrasse durch einen Kreisel zu 
ersetzen. Er berücksichtigte einen Krei-
sel auch bereits im Sondernutzungsplan 
für das Gebiet Neufeld. Im Rahmen der 
Vernehmlassung zum 18. Strassenbau-
programm für die Jahre 2024 bis 2028 
erneuerte der Gemeinderat sein An-
liegen und wies auf den dringenden 
Handlungsbedarf hin.Auf der St.Gallerstrasse soll neu ab der Langensteig bis Ende Einlenker Schulstrasse 

durchgehend Tempo 60 gelten. 
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Bioabfuhr
Die nächste Bioabfuhr findet am Frei-
tag, 19. August 2022, statt. Bitte die 
Container bis 7 Uhr bereitstellen.

Bauanzeige

Bauherr 
Hans und Franziska Nagel, 
Glärnischstrasse 8, Zuzwil

Projektverfasser 
bk architektur gmbh, 
Kirchweg 3, Zuzwil

Bauobjekt 
Erstellung Untergeschoss mit 
Tiefgarage
bei Vers.-Nr. 747

Standort 
Glärnischstrasse 8, Zuzwil 
(GS-Nr. 1265)

Baumasse
Gemäss Angaben in den Bauplänen.

Einsprachefrist 
Das Bauvorhaben liegt vom 12. bis 
25. August 2022 auf. Während die-
ser Zeit können im Gemeindehaus die 
Pläne eingesehen werden.

Pilzkontrolle
Die Bevölkerung wird darauf auf-
merksam gemacht, dass alle Pilze, 
die als Nahrungsmittel in Verkehr 
gebracht werden, bei der Kontroll-
stelle geprüft werden können. Die 
Pilzkontrolle, welche für unsere Ge-
meinde zuständig ist, wird durch 
Anni Bosshard, 079 481 74 58, und  
Brigitte Sievers, 077 429 63 75, ge-
führt. Sie kontrollieren die Pilze bis am 
Sonntag, 30. Oktober 2022, je-
weils am Dienstag, Donnerstag und 
Sonntag von 18.30 bis 19.00 Uhr 
im Pilzlokal beim Werkhof an der  
Fabrikstrasse 28 in Bischofszell. Aus-
serhalb der Saison finden die Kon-
trollen nur auf telefonische Voranmel-
dung statt. Die Pilzkontrollen sind für 
Zuzwilerinnen und Zuzwiler kostenlos.

Hochwasserschutz Dorfbach
Baggerschlitze
Damit das Vorprojekt «Hochwasser-
schutz Dorfbach» weiter vorange-
trieben werden kann, sind weitere 
geotechnische, hydrogeologische 
und altlastenspezifische Abklärungen 
notwendig. Aus diesem Grund wur-
den im Gebiet Chellhof und Grueb-
holz Bohrarbeiten und Baggerschlitze 
ausgeführt. 

Bauarbeiten Glärnischstrasse
Ab Montag, 15. August 2022 star-
ten an der Glärnischstrasse Sanie-
rungsarbeiten an den Werkleitungen. 
Bei der Durchfahrt ist während der 
Bauzeit mit Behinderungen zu rech-
nen. 

Lichtsignal Zuckenrieterstrasse

Anfang dieser Woche starteten im Abschnitt der Zuckenrieterstrasse 12 bis 22 Tiefbau-
arbeiten zur Ergänzung der Kabelschutzrohranlagen. Der Verkehr wird deshalb für die 
Dauer von rund zwei Wochen mittels Lichtsignalanlage geregelt. 

Jubiläums-Chilbi

Schon bald ist wieder Chilbi-Zeit in 
Zuzwil. In zwei Wochen findet die 
Dorfchilbi am Samstag/Sonntag, 
27./28. August 2022, statt. Möch-
ten Sie auch mit einem Stand dabei 
sein? Standplätze können bei der 
Bauverwaltung, 058 228 28 88 oder 
via E-Mail an remo.kammermann@ 
zuzwil.ch, reserviert werden. Das 
Chilbi-OK freut sich auf zahlreiche 
Teilnehmerinnnen und Teilnehmer. 

Unterhalt an Rietstrasse
Die Riet- sowie die Howeglerstrasse 
werden ab 22. August 2022 saniert. 
Die witterungsabhängigen Sanie-
rungsarbeiten dauern rund eine 
Woche. Für Reiter und die Landwirt-
schaft bleibt die Strasse bis zu drei 
Wochen gesperrt, Fussgängern und 
Velofahrern stehen die Strassen nach 
den Arbeiten wieder zur Verfügung. 
Die Bauverwaltung dankt für das ent-
gegengebrachte Verständnis. 
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Herzlich willkommen

Vergangene Woche startete Jael Ammann (Mitte) ins Berufsleben. Sie hat ihre Ausbil-
dung zur Kauffrau bei der Gemeindeverwaltung begonnen. Gleichzeitig haben Vanessa 
Morger (rechts) und Natalie Leibacher (links) ihre Ausbildung zur Fachfrau Hauswirt-
schaft bzw. Fachfrau Gesundheit im Wohn- und Pflegeheim Lindenbaum in Angriff 
genommen. Der Gemeinderat sowie alle Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen wün-
schen den drei Lernenden eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildungszeit.

Handänderungen Juli 2022 

Veräusserer	 inform immobilien ag, Gaiserwald 
Erwerber	 Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft 
		  Sonnenbergstrasse 32, 32a, 32b, 32c, 34, 34a, 34b, 34c, Zuzwil 
Grundstück	 419 m² Boden
		  abgetrennt von Liegenschaft Nr. 2045, Sonnenberg, Zuzwil
		  vereinigt mit Liegenschaft Nr. 1702, 
		  Sonnenbergstrasse 32, 32a, 32b, 32c, 34, 34a, 34b, 34c, Zuzwil

Veräusserer	 Göbel Helga, Erbengemeinschaft, Zuzwil (GE) 
Erwerber	 Göbel Esther, Zuzwil
Grundstück	 Liegenschaft Nr. 1587, Haldenstrasse 22, Zuzwil
		  Einfamilienhaus, 876 m² Boden

Veräusserer	 Jung Niklaus Maria, Erbengemeinschaft, Zuzwil (GE)
Erwerber	 Gschwend Immobilien AG Zuzwil, Zuzwil 
Grundstück	 Liegenschaft Nr. 1258, Unterdorfstrasse 38a, Zuzwil
		  Einfamilienhaus, 212 m² Boden

Veräusserer	 Stiefel Alexander Willi, Rickenbach b. Wil 
Erwerber	 Stiefel Baldo Claudia Ursula, Wilen b. Wil 
Grundstück	 Liegenschaft Nr. 1027, Tobel, Zuzwil
		  10’852 m² Wald
		  Liegenschaft Nr. 1046, Tobel, Zuzwil
		  844 m² Boden, 3’699 m² Wald

Veräusserer	 Fankhauser Beatrice Martha, Zuzwil 
Erwerber	 Häne Christian Paul, Zuzwil
Grundstück	 StWE Nr. S20268, Tüfenwiesstrasse 12b, Zuzwil
		  147/1000 StWE-WQ (3 1/2-Zimmerwohnung)

Veräusserer	 Daneffel Margrit Klara, Wil 
Erwerber	 Daneffel Guido Josef, Schwarzenbach
Grundstück	 Liegenschaft Nr. 1148, Thoma, Zuzwil
		  Waldhütte, 247 m² Boden, 885 m² Wald

Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen
wurden erteilt: 

ACCAD Immobilien AG, Wil
Photovoltaikanlage
Bildstrasse 4, Züberwangen

Martin und Prisca Aerni,
Züberwangen
Photovoltaikanlage, 
Rütistrasse 4, Züberwangen

Ralph und Cornelia Bachmann, 
Züberwangen
Luft/Wasser-Wärmepumpe, 
Weierenstrasse 24b, Züberwangen

Markus Brunner, Zuzwil
Photovoltaikanlage, 
Lindaustrasse 545, Zuzwil

Felix und Ruth Büsser, Zuzwil
Luft/Wasser-Wärmepumpe,
Lindaustrasse 11, Zuzwil

Confiseriefabrikation AG, Zuzwil
Einbau Zwischenboden,
Industriestrasse 27, Zuzwil

Manuel Fuchs, Zuzwil
Geräteraum / Dachterrasse, 
Leubergstrasse 3a, Zuzwil

Gemeinde Zuzwil
Aufwertungsmassnahmen Zuzwiler 
Riet (Projektänderung Verlegung 
Hauptgraben im Westriet)

Christian Golob, Zuzwil
Luft/Wasser-Wärmepumpe, 
Oberdorfstrasse 24, Zuzwil

Armin Grob und Rosa Preisig, 
Züberwangen
Luft/Wasser-Wärmepumpe und 
Photovoltaikanlage, 
Traubenstrasse 1, Züberwangen

Adrian Hälg / Rebekka Müller, Zuzwil
Photovoltaikanlage, 
Stockenstrasse 10, Zuzwil

Christian Imholz, Zuzwil
Luft/Wasser-Wärmepumpe 
für Aussenschwimmbad, 
Tödistrasse 8, Zuzwil
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Nach rund zweieinhalb Jahren 
Umbauzeit kommt das Projekt 
«Optimierung Energiepark Ba-
zenheid» langsam auf die Zielge-
rade. Vor einigen Tagen konnte 
der verfahrenstechnische Teil ab-
geschlossen werden und seither 
sind alle drei Verbrennungslinien 
wieder in Betrieb. Messungen 
zeigen nun, dass auch die Um-
weltwerte der Anlagen nochmals 
wesentlich verbessert werden 
konnten.

Der ZAB in Bazenheid stand in den 
vergangenen zweieinhalb Jahren 
ganz im Zeichen des Umbauprojekts 
zur Erneuerung und Effizienzsteige-
rung der Thermischen Anlagen mit 
Investitionen von rund 63 Millionen 
Franken. 

Bauprojekt auf Kurs
Im Zentrum des anspruchsvollen Bau-
projekts standen der Ersatz der Feue-
rung und des Kessels der 36-jährigen 
Ofenlinie 3, der Ersatz der Entstau-
bungsanlagen sowie der Ersatz der 
nasschemischen Reinigung aller Lini-
en mit einer Trockenreinigungsstufe. 
Mit dem Umbau wurde die Betriebs- 
und Energieeffizienz der Anlagen 
stark optimiert. In den vergangenen 
Tagen konnte nun der verfahrens-
technische Teil des Projekts erfolg-
reich abgeschlossen werden. Alle drei 
Verbrennungslinien stehen nun wie-
der in Betrieb. In den nächsten Wo-
chen erfolgen nun Rückbauarbeiten 
im Filtergebäude und ab September 
werden die baulichen Restarbeiten in 
Angriff genommen (Bühnen im Kes-
sel- und Filtergebäude, Umgebungs-
arbeiten, weitere bauliche Anpas-
sungen, usw.).

Verbesserungen
Mit dem Bauprojekt wurden am 
Standort Bazenheid optimale Rah-

menbedingungen für die künftige 
Energiebewirtschaftung geschaf-
fen. Bereits jetzt zeigt sich, dass 
künftig die Energiebewirtschaftung 
viel flexibler und optimiert gestal-
tet werden kann. Auch konnten im 
Bereich der Umweltbelastungswerte 
bereits nach der Betriebsaufnahme 
der Ofenlinie 3 im Herbst 2021 we-
sentliche Verbesserungen verbucht 
werden. Dies betrifft namentlich die 
Werte von Kohlenstoffoxide (COx), 
sowie Schwefeldioxid (SO2). Diese 
Werte konnten gegenüber den Vor-
gaben der Luftreinhalteverordnung 
nochmals wesentlich verbessert wer-
den.

Untersuchung Dioxinbelastung
Eine Studie aus Lausanne brachte 
vergangenes Jahr zum Vorschein, 
dass Teile der Stadt Lausanne durch 
die ehemalige Kehrichtverbren-
nungsanlage mit Dioxin belastet 
sind. In der Folge wurden auch alle 
Standorte von Kehrichtverbren-
nungsanlagen im Kanton St. Gallen 
überprüft. Die Untersuchungser-
gebnisse von 59 Bodenproben in 
der Umgebung von laufenden und 
stillgelegten Kehrichtverbrennungs-
anlagen (KVA) zeigen keine auffäl-
ligen Belastungen mit Dioxin. Bei 
allen Standorten, und damit auch 
in Bazenheid, ist die Dioxinkonzen-
tration so tief, dass von ihnen kei-
ne Gefahr ausgeht und der Boden 
weiterhin uneingeschränkt genutzt 
werden kann. Die Abluft der in Be-
trieb stehenden Anlagen wird regel-

mässig kontrolliert.

SommerMidnight 2022
Zusammen mit der Jugendkommissi-
on organisiert die Stiftung IdéeSport 
auch dieses Jahr – zum siebten Mal 
– das SommerMidnight. Das Team 
wird am Samstag, 27. August an 
der Zuzwiler Chilbi mit einem In-
formationsstand zur SommerMid-
night 2022 vertreten sein. Dieses 
findet dann eine Woche später, am 
Samstag, 3. September 2022, 
auf dem Schulareal statt. Sämtliche  
Jugendliche der Oberstufe sind dann 
von 19.00 bis 22.00 Uhr willkom-
men. Die Mitglieder der Jugend- 
kommission freuen sich auf viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer und 
danken den Verantwortlichen für ih-
ren wertvollen Einsatz. 

Energiepark Bazenheid

Planauflage

Der Gemeinderat hat am 20. Juni 
2022 in Anwendung von Art. 41 des 
Planungs- und Baugesetz (abgekürzt 
PBG; sGS 731.1) folgenden Erlass ge-
nehmigt:

Gestaltungsplan Looberg / An-
passung der besonderen Vor-
schriften

Die Planunterlagen liegen von Mon-
tag, 15. August 2022, bis Dienstag, 
13. September 2022, im Gemeinde-
haus auf.

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen 
den Gestaltungsplan Looberg beim  
Gemeinderat Zuzwil, Hinterdorfstras-
se 3, Zuzwil, schriftlich und begründet 
Einsprache erhoben werden (Art. 41 
PBG). Zur Einsprache ist berechtigt, 
wer ein eigenes schutzwürdiges In-
teresse dartut. Einsprachen müssen 
eine Darstellung des Sachverhalts, 
eine Begründung und einen Antrag 
enthalten.

Feuerwehr – Einsatzübung
Die Brandbekämpfung 5 des Zugs 1 
findet am Montag, 15. August 2022,  
19.30 Uhr, statt. Am Donnerstag,  
18. August 2022, 19.30 Uhr, findet die 
Brandbekämpfung 5 des Zugs 2 statt.
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Aufgepasst! Die Schule geht wieder los

Nach fünf sonnigen Sommerferi-
enwochen beginnt am kommen-
den Montag wieder die Schule. 
Viele Kinder sind ab Montag wie-
der zu Fuss oder mit dem Fahrrad 
auf der Strasse unterwegs. Die 
Achtsamkeit der Verkehrsteilneh-
merinnen und -teilnehmer ist in 
den nächsten Wochen besonders 
gefordert. 

Der Schulweg nimmt im Leben eines 
schulpflichtigen Kindes einen wich-
tigen Platz ein. Er bietet die Möglich-
keit, sich mit Gleichaltrigen zu treffen, 
fördert die Alltagsbewegung und 
dient dem Austausch von Erlebtem.

Schritt für Schritt
Es ist von Vorteil, wenn der Schul-
weg schon vor Schulbeginn mit den 
Eltern einige Male abgelaufen wird. 
Als Schulweg soll nicht der kürzeste, 
sondern der sicherste Weg gewählt 
werden. Da Kinder gerne «trödeln», 
ist genügend Zeit einzuplanen. Die 
Kinder gewinnen auf dem Schulweg 
an Selbständigkeit und übernehmen 
erstmals Verantwortung. Denn je äl-
ter die Kinder werden, desto öfter 
sind sie auch alleine unterwegs.

Aufgepasst
Kinder sind verspielt, impulsiv und 
leicht ablenkbar. Sie erkennen auf-

grund ihres Entwicklungsstands und 
ihres jungen Alters noch keine bis we-
nige Gefahren. Deshalb kann es gut 
sein, dass sie plötzlich auf die Strasse 
springen. 

Rücksichtnahme
Für die Sicherheit von Kindern tragen 
insbesondere die Automobilistinnen 
und Automobilisten eine grosse Ver-
antwortung. Vorallem entlang der 
Schulwege ist grosse Achtsamkeit 
erforderlich. Mit den folgenden Tipps 
können alle zur Sicherheit der Kinder 
beitragen:
-	 Die Geschwindigkeit herabset-

zen, wenn sich Kinder im Bereich 
der Strasse aufhalten und Brems-
bereitschaft erstellen.

-	 Wenn die Aufmerksamkeit der 
Kinder mehr auf das Spielen als 
auf den Schulweg gerichtet ist 
und sie deshalb nicht auf den Ver-
kehr achten, durch kurzes Hupen 
warnen oder anhalten.

-	 Wenn sich Kinder von gegen-
überliegenden Strassenseiten zu-
winken oder zurufen, damit rech-
nen, dass eines unvermittelt auf 
die Strasse rennt.

-	 Vor Fussgängerstreifen besonders 
vorsichtig fahren. Bei Kindern im-
mer ganz anhalten, denn diese 
lernen im Verkehrsunterricht, erst 
zu gehen, wenn die Räder des 

Motorfahrzeugs stillstehen. 
-	 Bei Haltestellen öffentlicher Ver-

kehrsmittel aufpassen; Kinder 
könnten über die Strasse rennen.

Elterntaxis sind nicht notwendig
Die Taxifahrten zur Schule begründen 
die Eltern meist mit dem gefährlichen 
Schulweg. Die Sorgen der Eltern sind 
nachvollziehbar. Die wendenden 
Fahrzeuge auf dem Parkplatz bilden 
aber ebenfalls eine erhebliche Gefahr 
für Fussgängerinnen und Fussgänger. 
Die Kinder werden durch Taxifahrten 
gehindert, die Gefahren im Stras-
senverkehr selber kennen zu lernen. 
Zudem lernen sie auf dem Schulweg 
früh, wie sie mit Gefahren im Verkehr 
umgehen müssen. Daher sind die Ver-
antwortlichen der Schule den Eltern 
dankbar, wenn sie die Taxifahrten auf 
das notwendige Minimum beschrän-
ken. 

Aus der Schule

Schulbeginn
Am Montag, 15. August 2022, 
beginnt das neue Schuljahr. Für die 
Schülerinnen und Schüler der 1. bis 
6. Klasse gilt der reguläre Stunden-
plan. Für die neuen Kindergärtler 
beginnt der Unterricht um 10 Uhr, 
für die grossen Kindergärtler startet 
der erste Schultag am Montagnach-
mittag um 13.30 Uhr. Ab Dienstag,  
16. August 2022, gelten die Zeiten 
gemäss Stundenplan.

Schuleröffnungsfeier
Am Montag, 15. August 2022, 9.25  
bis etwa 10 Uhr, treffen sich alle Kin-
der der 1. bis 6. Klassen in der Sport-
halle in Zuzwil. Der Znüni für die  
Kinder ist offeriert. Auch alle Eltern, 
Verwandten und Bekannten sind zur 
Schuleröffnungsfeier eingeladen. 



Seite 6	 Nr. 29 / 2022

Kirche

Vereine

Lehrstelle bei der TAGIZ

Ab August 2023 besteht die Gele-
genheit, bei der TAGIZ folgende Aus-
bildung zu absolvieren:

Fachfrau/-mann Betreuung EFZ 

Die berufliche Grundbildung dauert 
drei Jahre und verlangt eine hohe So-
zialkompetenz, Verantwortungsbe-
wusstsein sowie Freude am Umgang 
mit Kindern. 

Sende deine Bewerbung bei In-
teresse mit Lebenslauf, Foto und 
Kopien der Schulzeugnisse an die 
Leiterin der TAGIZ, Sabine Plank, 
Unterdorfstrasse 36a, Zuzwil, oder  
sabine.plank@zuzwil.ch. Sie steht dir 
bei Fragen gerne zur Verfügung.

Katholische Kirchgemeinde 
Zuzwil-Züberwangen
Heilige Messe mit Kräuterweihe
Am Sonntag, 14. August 2022, 
09.00 Uhr, wird in der Kirche Zuzwil 
die heilige Messe mit Kräuterweihe 
gefeiert. 

Frauengemeinschaft Zuzwil
Genussabend
Am Dienstag, 23. August 2022,  
findet ab 19 Uhr ein Genussabend 

Frauen- und Müttergemein-
schaft Züberwangen-Weieren
Spatzentreff Züberwangen
Am Donnerstag, 18. August 2022,  
findet der nächste Spatzentreff im 
Pfarreiheim in Züberwangen statt. 
Von 9 bis 11 Uhr sind alle Eltern und 
Kinder zum Plaudern und Spielen ein-
geladen.

Aus der Lehre und schon 
Steuern zahlen?
Haben Sie in diesem Sommer Ihre Leh-
re oder Ihre Ausbildung abgeschlos-
sen und stehen nun voll im Erwerbsle-
ben? Dann nehmen Sie bitte mit dem 
Steueramt Kontakt auf. Sie haben in 
diesem Jahr eine vorläufige Rechnung 
gemäss Ihrer früheren Veranlagung 
erhalten. Mit grösster Wahrschein-
lichkeit handelt es sich bei dieser um 
eine «Nuller-Rechnung». Weil sich Ihr 
Einkommen in diesem Jahr vermutlich 
verändert, entspricht die vorläufige 
Rechnung nicht mehr den aktuellen 
Verhältnissen. Aufgrund der neu-
en Angaben wird die provisorische 
Rechnung angepasst. Jede Zahlung 
– auch eine zu hohe – wird bis zur 
definitiven Veranlagung verzinst. Um-
gekehrt wird für einen Fehlbetrag aus 
einer zu tiefen vorläufigen Rechnung 
Zins belastet. Der einheitliche Zinssatz 
für diese Ausgleichszinsen wird jähr-
lich durch die Regierung festgesetzt 
und beträgt momentan 0,25 Prozent. 
Die Rechnungen können elektro-

Chrabbelgruppe-Treff 
Die Chrabbelgruppe ist ein Treffpunkt 
für Mamis und Papis und ihre Kinder 
im Alter von null bis vier Jahren. Der 
nächste Chrabbelgruppe-Treff findet 
am Mittwoch, 17. August 2022, von 
15 bis 17 Uhr, im Frechdachs an der 
Oberdorfstrasse 14b statt. Ramona 
Gerardi, 076 335 12 89 und Ramona 
Mathis, 079 689 47 07, freuen sich auf 
viele Teilnehmende. Weitere Informati-
onen sind unter www.chrabbelgruppe-
zuzwil.ch zu finden. 

BFU Tipp
Kinder auf Schulweg vorbereiten
Für viele Kinder heisst es am Mon-
tag: Kindergarten- oder Schuleintritt. 
Die BFU empfiehlt, bereits jetzt den 
Schulweg zu üben. Denn das Ge-
fahrenbewusstsein ist bei so kleinen 
Kindern noch kaum entwickelt. 

Deshalb sind Eltern und Betreuungs-
personen dafür verantwortlich, dass 
die Kinder das sichere Verhalten im 
Strassenverkehr trainieren. 
-	 Auf der sicheren Seite des Trot-

toirs gehen.
-	 Am Strassenrand immer anhalten
-	 Wenig befahrene Strassen ohne 

Fussgängerstreifen überqueren.
-	 Eine Strasse mit Fussgängerstrei-

fen überqueren.
-	 An einer Ampel die Strasse über-

queren.
-	 Zwischen parkierten Autos hin-

durch die Strasse überqueren.
-	 Den Weg zum Kindergarten oder 

zur Schule gehen.

Die Ausführungen zu den einzelnen 
Tipps sowie weitere Informationen  
sind auf der Website des BFU unter 
www.bfu.ch aufgeführt.  

nisch über eFaktoren (unter www.
steuern.sg.ch), direkt beim Steueramt 
unter 058 228 28 70 oder per Mail  
steueramt@zuzwil.ch angepasst wer-
den. Weitere Informationen finden 
Sie auch unter www.machs-eifach.
ch. 

statt. Mitzubringen ist ein kulinarischer 
Beitrag nach Wahl. Für Getränke ist 
gesorgt. Der Durchführungsort wird 
bei der Anmeldung bekanntgege-
ben. Diese ist bis 20. August 2022 an  
karin.ruegg@gmx.ch oder 079 321 
78 75 einzureichen. 


